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ßU NDESMINISTERIUM 
FÜK SOZIALE VERWALTUNG 

?'., 
1 C 1 0 Wien, den ............. ::::L .. ~ .... ~~.~~~~.~., ............... 197.9... 

St'Jbenring t 

Zl. 31 .. 500/5~~-V /3/79 
.T.lepho~ 57 ~.5S ~ •. 
~'~'':. t .,i. ;, '. i _' \)0 

13 e 2. n t. W 0, r t ,11 n.J5. 

63/A8 

1979 "08- 2 7 
zu 2S/J 

der Anfrage d.er Abgeordneten Wim.m.ersberger, Burger und 
Genossen betreffend die Entsendun.g von Aufsichtsratsmit­
glieder~ d~rch die Zentralbetriebsräte verstaatlichter 

Unternehmen (Nro 25/J) 

"Werden Sie in Lichte der Ausführungen des Bundeskanzlers 
i::'1 der Regieru...'1gserklärung de!ll Nationalrat einen Gesetzes­
vorschla.g, mit dem die Entsendung von Aufsichtsratsmitglie­
dern durch die Zentralbetriebsräte auch in verstaatlichten 
Unternehmen nach dem VerhältnislTahlrecht vorzunehmen ist, 
unt;e:::'brei ten .? 11. 

nerime ich Stellung wie folgt: 

Zum besseren Verständnis der geltenden Rechtslage muß die 
Entrtvicklung der I"1i tV'lirkungder Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsräten verstaatlichter Unterneh.men in Erinnerung 
gerufen werden: 

Zu.m Zeitpunkt der Beschlußfassung ü"ber das Bundesgesetz 
~;jur Zusammenfassung der Unternerilllungen der verstaatlichten 
Eisen- lL~a Stahlindustrie, BGBl~ Nr~ 109/1973, stand noch 
§14 Abs~ 3 Zo6 des Betriebsrä-cegesetzes in Geltung, bei 
dessen Anwendung auf die neugebildete VöEST-Alpine-Montan AG 
lediglich zwei Arbeitnehmervert~eter in den Aufsichtsrat 
zu entsenden gewesen wäreno 

Der Grund für die damals beschlossene pragmatische Rege-· 
lun.g wal"' der Wunsch, den Arbeitnehmern eier VÖEST-Alpine­
Montan-AG durch einen mögliehst einfachen Bestellungsmodu.s 
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die Mitbestimmung im Au.fsichts::-at zu ermcglichen, woran 

auch die AI'beitne!1mer der TochtergesellsC'.haften des neuen 

Konzerns beteiligt werden sollten. 

Die Regelu..TJ.g, ein Drittel d.er Aufsic2tsratsmitglieder· der 

VÖEST ... Alpine-Moutan-AG dem Kreise der Arbeitneltmer zu ent­

nehmen, war demnach in z~lei.facher Richtung bahnbrechend, 

da erstmals in österreich die Drittelparität ver';lirklicht 

wllrde und auch die Konzerntöchter oei der 11i twirkung iru 

A1.lfsichts:::ati EE:ri1.cksichtigu..TJ.g fanden~ 

.k~lCh 'i·:ährend. der Verha.'1dlu..."1gen über das Bun.desgesetz zur 

weiteren branchenweisen Zusammenfassung verstaatlichter 

IndustrielUlternehmen ULTld Änderung des öIG-GesetzBs} BGBlo 
Nro 69/1974, stand die spätere Regelung des § 110 des Ar­
bei tsverfass1L."1.gsgesetzes noch ni·~ht fest 0 Es l'lar daher 

nab.eliegend, daß das I'-loclell des Gesetzes über die Fusion 

der verstaatlichten Eisen- und Stahlindustrie übernommen 

wu.rde .. Die 'Vienige Tage vor der Behandlung des Gesetzent­

-vrurfes zustandegekommene Einigung der Sozialpa.rtner über 

die kü,uftige Regelung des § 110 des Ar"oei tsverfassungs­

gesetzes führtie aus den in der Plenarsitzung des National­

rates a~ 300 November 1973 scwohl vom Herrn Bundeskanzler 

als auch vom Abgo Hellwagner klar dargelegten Gründen zu 

keiner Änderung: Z1.!I1l einen war dafür das in den beiden 

Sondergesetzen eingeräumte hohe l1aß an I"li tbestim.lllung ~ 

zum p,.nderen das bedeutende Ni tspracherech't der betrof­

fenen Arbeitnehmer in der ,vichtigen Übergangsphase der 

Fusion dafür ausschlaggebendq 

Aust::;ehend vom Gedanken, dem als ersten TGil der Kodifi­

kation des Arbeitsrechtes der pa..rlamentarischen Behand­

lu...'1g zugeflihrten Arbei tsverfass1J..,;"1gsgesetz möglicl13t um­

fassende Gel tlLTlg zu verscha1fen, war 'v·/eder im Ministerial­

ent· ... rurf noch Ül der Regierungsvorlage zu diesem Gesetz 

die Ausna.hme verstaatliehter Unternehmen vom Geltungsbe-
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"'"'e" c'n ~ (h.\. . ') §- 1 1 0 Ar-o- 'v-G r - t .. .f' J. _.1 - a.es .... €UvJ_gen ,..... vorgese_l.en • .t;rs . al.U. 

GruIld. der ~irrlernt::hmlich gestellten Abi:i.:nderungsanträge, 

die auf CLen Sozial:partnergesprächen basierten, wurde die 

AusncJ-.:1;J.ebestimmung des § 110 A-os o 4 in das Arbei tsver­

fassungsgesetz aufgenommen, da die ]usionsgesetzeüberein­

stimmend a.ls sondergesetzlich3 Einheiti angeseh.:;n vrurden .. 

Im Bundesgesetz zur ZusC'.m:Glen.fassung Yon Unt;erne.hmungen 

der vers·ta.atlichten Ldelsti?.hlindustrie und Änderung des 

öIG-Gesstzes, BGEl. Nr8 359/1975, wurde in Ergänzung des 

Bundesgeset~es BGEL. NI' 0 109/19'73, das keine diesbezügliche 

lTorm entnal ten hatte, die Zahl d.er von den Konzerntöchtern 

in den Aufsichtsrat der VöEST-.. 4..1pine-i1onta..--:.-AG zu -entisen-­

(lenden Arbeitnehmeryertreter mit drei festgelegt. 

Die S0l1Ch3rnOrmen für die Hi t\'lirkun~ • der Arbei tnehmerver­

treter in den Au.:fsichtsräten verstaatlichter Unternehmen 
vrurden I! ni eh";; ohne sachliche Rechtfertigung ll aufrechter­

ha.l ten, sond.ern beruhen auf nicht unbeträchtlichen recht­

lichen und tatsKchlichen Unterschieden. 

Bei einem Vergleich de:::-BestimmungendeG Arbeitsverfassungs­

gesetzes über die Mit-vlirkung im. Aufsichtsrat mit jenen der 

:Busionsgesetze darf nämlich keinesfalls übersehen werden, . 

daß das Stimmrecht der Arbeitnehmervertreter in den Auf­

sichtsrä:ten auf Grund der ]'usionsgesetze grundsätzlich 

keiner Beschränkung unterliegt. So sti.mmen diese ..,:. anders 

al,s die nach dem Arbei tsverfassu.ngsgesetz entsandten Auf­

siehtsrcltsmi tg1ieder - bei der Wahl des AufBiehtsratsvor­

sitzenden und vor allem bei (ler Wa.hl des Vorstandes 

gleichbe:::-echtigt mito Dazu kommt noch, diß die Konzern­

regelung des Arbei tsv~rfassungsgesetzes auf dieVOESrr­

Alpine-I'1ontan-AG nicht anwendbar wärl::, (la § 110 Abs.5 
ArbVG die I1itwirkung von Arbeitnehmervartretern der Kon:­

zerntöeh ter im Aufsichtsrat des herrschencl.en Unternehmens 
nur dann. zuläßt! ~:Ienn dieses höchstens ha.lb so viele Ar-
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'beitinenner beschäftigt als alle i)eherrschten Unternerunen 

zusammen .• 

der Tochterunternehmen auch weiterhin 
Se2ic:b.ert bleiben - Nas nach der RegierwJ.gse:cklärung , in 

deI' die 1j;212.1!~ des hohen Maßes an .Mit sprache Wld Hit­

verantwortung der Arbeiter und An.gestellten der v8::.'staat­

licbt'3Tl Indu~~trie v'3rsprochen '.-lird, als seP:>styerständ­

li.eh yorausgesetzt i>lerö .. 8n m.u.:.~ - so kann auch bei Anwendung 

des Arbeitsver.fassungsgesetzes auf die VöEST.-Alpine-r1ontan­

AG wohl nicht ohne eine diesbezügliche SO.7lderregelung da.s 
hv.s;a~g~n gpf 1 d .-o. ........ ..;._". ..;,., u.n.aen wer en~ 

Unter dem Aspekt der ErhaJ. tung des schon besteh.'3nden 11aßes 

e.I:.. Mi tbesti.mruung eI1<feist sich eine Ein'billdung d.ieser Be­

reiehe in das Arbeitsverfassungsgesetz also nicht ganz 
problemlos. 

Ich i-c.am.1. Ihnen also mitteilen, dru1 oie mit der En.tsendung 

VOll Aufsi.chtsratsmitgliedern durch die Zentralbetriebsräte 

ve1.'staatl5.ehter Unternehm.en verbundene Gesa:,'Utproblematik 

bereits seit längerer Zeit gemeinsam mit dem Bundeskanzler­

a...llt, das i'ü:.t' die verstaatlichte Industrie nrimär zuständig 

ist ~ ein~r gru:J.dse.tzlichen überprüfllllg unterzogen ~:ird. Wie 

berr:;:tts ausgefiib.rt ,kan...7J. sich diese Untersu.chung jedoch 

nicht nur auf die Hahlmoclali te:cen beschränken; es muß dabei 

Yielmchr au.ch berücksichtigt werden, ob das m.inder.e r1aß an 
Mi tbestimmung nach d.em. Arbei i.isverfaDsungsgesetz gegenüber 

den ]'usionsgesetzen heute noch sachlieh gerechtfertigt er-
-, . i scne1.n,j. 

I r:h "nofT~'" ...... ~- J. .... \,.;1' 

alJ.er dieser 
daß in absehbarer Zeit eine befri~digende Lösung 

F:C'agen - 'einschließlich des Problems der unter-

schiedlichen Entsendungsvorgällge - gefu...'1den iJerden ka.TlIl. 

Wwe:rm ja, bis wa.nn '(Ir 

neh'Ile ich Stell'\.ulg vli e folgt! 
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Die aufge't'iorfenen Probleme und die Ergebnisse der Unter­

suchung des Bundesminis teriUIils für soz.iale Vervial tung 
werden &~läßlich der in Vorbereitung befindlichen Novellie­
rLL~g des Arbeitsverfassur~sgesetzes alsbald nebst an~erell 
Fragen und Xnderl.mgsvor"schläger:. zu!' Diskussion gestellt 

wt~rden. 

"Wenn nein, waru.m nicht ?" 
• -!- ~ • 
~Sv a.uren die Beant1"lCrtung der Punkte l) und 2) gegen-

standslos geworden. 
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